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Sie ?(Hfeaticn 6er gemerbliifieti Organifationen

ons Dem "BerufsBilîiungsaeïeg.
®er Süräjer ©eroerbetag.

(Ronefponbetij.)
®et Cantonale ©eroetbeoerbanb 3örtbe*

rbf auf ben 25. Dflober tnë 3^nft^auë pr ,,2Baag"
tn 3üridE) etnen fantonalen ©eroerbetag etn, ber ganj
bern ®hema „®ie Aufgaben ber gewerblichen Drgani»
fationen auS bern BetufSbilbungëgefeg" geroibmet roar,
worüber tn luciber SDBetfe SRationalrat Stuguft
®ehirmer*©t. ©alten, ber neue tfjräftbent beS ©cfjroet«
prifdgen ©eroerbeoerbanbeë nnb Botggenbe ber national*
rätltcijen Rommiffion jut Botberatung beë etbgenögi*
fegen ©eroerbegefegeë referierte. RantonSrat Sftobert
©trägle, ber Bijeprägbent beë 3ürcher fantonalen
©eroerbeoereinë, îonnte pr Tagung roett über 200 3n=
tereffenten begrûgen, bte ben ©aal biegt füllten. @r teilte
mit, bag fßrägbent Bationalrat ®r. ®h- Dblnga franf
barnteberttege unb beôtjalb nicgt anroefenb fetn fönne;
bte Berfammlung tteg igm befte aBünfcge pr ©enefung
tnë S^eoboftanum übermitteln.

®te BoUjtegung beë neuen BetufëbilbungëgefegeS
roirb, fo führte ßtationalrat ©firmer auS, bas Biegen
fetn, unter bern ber ©cgroeisetifcge ©eroerbeoerbanb neue
unb groge Aufgaben erfüllen mug. 3m iß ar lament
gingen bte Beratungen raffet oor gcg als man an*
pnegmen roagte; fcgon tn 1% Sagten fett ber Bertei*
lung ber SBotfd^aft erhielt bte Borlage ©efegeëfraft. ®te
erfte Sefung im fRationalrat erforberte fnapp 4'/« ®tun«
ben ; bte jroette benötigte nur noch baS RommiffionSreferat
unb braute fetne ®iSfuffion megr. 3m ©tänberat roollte
man eS nicgt recgt begreifen, bag fünftig neben ben Ran*
tonen faft als gleichberechtigt bte BerufSoetbänbe In bte

©rfegetnung traten. -Jîodj nte iff tn etnem ©efeg auf
bte Éïitarbeit ber BerufSoetbänbe tn fo Kobern 2Rage
abgegeflt roorben rote gier. ®aS erfte SRat tn ber @e»

fcgicgte beS fcgroetjerifcgen Bunbeëgaateë gebt man biet
Aufgaben bet Dgentltcgfeit an bte BerufSoetbänbe über*

tragen, bte bisher immer burcg ben Bunb felbft ober
burdb bte Rantone ooUjogen routben. anfänglich roaren
bte 3roiftgenptüfungen ber Segrllnge nur oorgefegen In

Übertragung an fcgroeljetifege BerufSoetbänbe obne 3Rit*

roirfung ber Rantone; im ©efeg ig bte RantonSbobeit
anerfannt roorben. 3tn ber etbgenöffifdben 3Relgerprü*
fung bagegen, bte ber ©tänberat perft gleichfalls ben

Rantonen überroeifen wollte, fonnte feftgebalten werben,

was im ftntereffe ber ©tnbetttidbfett btefer Prüfungen

p begrügen war. ®er Boßpg beS ©efegeë ig burdb

etn RretSfdbretben ber etbgen. Begörben an bte Rantone

unb BerufSoetbänbe bereits oorberettet roorben. ®aS

©efeg roirb auf ben 1. Januar 1932 tn SGßirffamfett

gefegt.
®er Bunb roirb tn ber 3roifcgenjcett eine aßgemelne

BoQpgSoerorbnung pm ©efeg erlagen pbanben ber

Rantone unb BerufSoetbänbe. ®te Hauptaufgaben
beS BolIjugeS gnb tn bte £änbe j^e« ftgroeije*
rifdben BerufSoetbänbe gelegt. 3hnen gnb oor
allem bte üReig er Prüfungen übetbunben, bte im

©efege oeranfert unb anerfannt würben, fofern ge etn

BetufSoetbanb etn* unb burtgfügrt. ®en Berufsoer*
bänben Hegt fetne Berpgicgtung glep auf, fonbetn lebig*

lieg bte Berechtigung. ®le oon ihnen aufgegeßten SRegle*

mente bebürfen ber bunbeSrätltdhen ©enehmigung unb

erhatten baburdh ©efegeSfraft. ©in SRelger fann nicht

gezwungen werben, bte Prüfung abzulegen; bte ^agitution
ig ooHfommen freiwillig unb bte luSübung etneS

©efdbäftSbetrtebeS ig ntcht an bte ablegung berJMfung
gebunben. Iber eS barf gd& fünftig nur ber HRetger

Oerbandswesen.
®cgwefjertf<her ©eroetßeoerfiatiD. ®er 3entraloor*

flanb beS ©cgroetjerifcgen ©eroerbeoerbanbeS hat unter
®%g fetner früheren SJlitgtteber am 21. Dftober tn
Sern unter bem Borgg feines neuen ^3rägbenten 9Î a *

tonalrat ©dhirmer (@t. ©aßen) getagt. ®er ab*
tretenbe gocgoerbtente bisherige 3entralpräftbent, ÜRatto*
nalrat ®r. $an8 Sftgumi (Bern), routbe burch Über*
teidhuttg einer Utfunbe pm ©hrenprägbent beS BerbanbeS
«nannt, ®er 3«ntraloorganb begeßte pet Bij?pcä*
Reuten tn ®r. ©agianut (3üri«h) unb iRationalrat

(Bern), gerner routbe bte ®ircftion beS Ber*
»attoes neu fongitutert, unb par aus ®r. ©agianut
oüti<h), Bationalrat ®r. Dbtnga (3ürich * RüSnacgt),
lau« (©afenroil), SRationalrat 3og (Bern), SRaire (©gauj*
W'Sonbë), ®r. Böpplt (3ürich), Äopp (Beoep) unb
®'«Senegger (@t. ©aßen).

3lbb. 10. §i)bxantanfc!)tiig.

©Inen ©tfolg haben bte ©terntiröhren fürjttch auch
baburdh errungen, bag baë engltfdjje SßohlfahrtSmtni*
fterium, als ©uboentionSbehörbe für SÖBafferlettungen,
bte Berroenbung oon ©ternttröhren p Hpbranten*Set=
tunaen, nach mehrmonatltchen Betfudjen beroißigt hat.

Setdht oergänbltch ig, bag bte ©ternttröhren geh itjreë
gertngen ©eroidhteS, ihrer letdhten Berlegbarfett unb an*
berer Borjüge wegen befonberS auch für SBBageroerfor*

pngen tn ©ebirgSgegenben etgnen. @o ig }. B. bte im
September 1929 in Betrieb gefommene, jitfa 830 m
lange Queßptettung ber SBageroetforgung oon © aaS * ge e

ganj in @terntt=®rudfröhren ausgeführt roorben unb hat
bisher p tetnerlet ffteflamationen Beranlaffung gegeben.
®ie Berlegung roar bafelbg redfjt fdgroterig, roetg both
bas Jerratn mit jirfa 250 m 3ßioeau*®igerenj 3tet>

Saugen bis über 100 % auf, wobei ber Boben pbem
teilroeife aus ©tetngeröß begeht. 3m £tnblldE auf btefe
bereits gejettigten ©rfotge barf ben @ternit*®rucfröhten
eine bebeutenbe Safanft oorauëgefagt werben.

Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitnna („Meisterblatt ")

DieAMle» der SMttMchmSrWWmii
ms dm BmssdlldmWesch,

Der Zürcher Gewerbetag.
(Korrespondenz.)

Der kantovale Gewerbeverband Zürich be-
rias auf den 25. Oktober ins Zunfthaus zur „Waag"
in Zürich einen kantonalen Gewerbetag ein, der ganz
dem Thema „Die Aufgaben der gewerblichen Organi-
sationen aus dem Berufsbildungsgesetz" gewidmet war,
worüber in lucider Weise Nationalrat August
Schirm er-St. Gallen, der neue Präsident des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes und Vorsitzende der national-
rätltchen Kommission zur Vorberatung des eidgenöfsi-
schen Gewerbegesetzes referierte. Kantonsrat Robert
Sträßle, der Vizepräsident des Zürcher kantonalen
Gewerbevereins, konnte zur Tagung weit über 200 In-
teressenten begrüßen, die den Saal dicht füllten. Er teilte
mit, daß Präsident Nationalrat Dr. Th. Odinga krank
darntederliege und deshalb nicht anwesend sein könne;
die Versammlung ließ ihm beste Wünsche zur Genesung
ins Theodosianum übermitteln.

Die Vollziehung des neuen Berufsbildungsgesetzes
wird, so führte Nationalrat Schirmer aus, das Zeichen
sein, unter dem der Schweizerische Gewerbeverband neue
und große Aufgaben erfüllen muß. Im Parlament
gingen die Beratungen rascher vor sich als man an-
zunehmen wagte; schon in 1°/^ Jahren seit der Vertei-
lung der Botschaft erhielt die Vorlage Gesetzeskraft. Die
erste Lesung im Nationalrat erforderte knapp 4'/- Stun-
den; die zweite benötigte nur noch daS Kommissionsreferat
und brachte keine Diskussion mehr. Im Gtänderat wollte
man es nicht recht begreifen, daß künstig neben den Kan-
tonen fast als gleichberechtigt die Berussverbände in die
Erscheinung traten. Noch nie ist in einem Gesetz aus
die Mitarbeit der Berussverbände in so hohem Maße
abgestellt worden wie hier. Das erste Mal in der Ge-
schichte des schweizerischen Bundesstaates sieht man hier
Aufgaben der Öffentlichkeit an die Berufsverbände über-

tragen, die bisher immer durch den Bund selbst oder
durch die Kantone vollzogen wurden. Anfänglich waren
die Zwischenprüfungen der Lehrlinge nur vorgesehen in
Übertragung an schweizerische Berussverbände ohne Mit-
Wirkung der Kantone; im Gesetz ist die Kantonshoheit
anerkannt worden. An der eidgenössischen Meisterprü-
fung dagegen, die der Ständerat zuerst gleichfalls den

Kantonen überweisen wollte, konnte festgehalten werden,

was im Interesse der Einheitlichkeit dieser Prüfungen
zu begrüßen war. Der Vollzug des Gesetzes ist durch
ein Kretsschreiben der eidgen. Behörden an die Kantone

und Berufsverbände bereits vorbereitet worden. Das
Gesetz wird auf den 1. Januar 1932 in Wirksamkeit

gesetzt.

Der Bund wird in der Zwischenzeit eine allgemeine

Vollzugsoerordnung zum Gesetz erlassen zuhanden der

Kantone und Berussverbände. Die Hauptaufgaben
des Vollzuges sind in die Hände der schweize-
rischen Berufsverbände gelegt. Ihnen sind vor
allem die Meisterprüfungen überbunden, die im

Gesetze verankert und anerkannt wurden, sofern sie ein

Berufsverband ein- und durchführt. Den Berufsver-
bänden liegt keine Verpflichtung hiezu auf. sondern ledig-

lich die Berechtigung. Die von ihnen aufgestellten Regle-

mente bedürfen der bundesrätlichen Genehmigung und

erhalten dadurch Gesetzeskraft. Ein Meister kann nicht

gezwungen werden, die Prüfung abzulegen; die Institution
ist vollkommen srei willig und die Ausübung eines

Geschäftsbetriebes ist nicht an die Ablegung der Prüfung

gebunden. Aber es darf sich künftig nur der Meister

OekbaMumen.
Schweizerischer Gewerbeverband. Der Zentralvor-

»and des Schweizerischen Gewerbeverbandes hat unter
Beizug setner srüheren Mitglieder am 21. Oktober in
Bern unter dem Vorsitz seines neuen Präsidenten N a <

tionalrat Schirmer (St. Gallen) getagt. Der ab-
tretende hochverdiente bisherige Zentralpräfident, Natio-
»alrat Dr. Hans Tschumi (Bern), wurde durch Über-
reichung einer Urkunde zum Ehrenpräsident des Verbandes
ernannt. Der Zentralvorstand bestellte zwei Vizeprä-
ndenten in Dr. Cagianut (Zürich) und Nationalrat

(Bern). Ferner wurde die Direktion des Ver>
Landes neu konstituiert, und zwar aus Dr. Cagianut
Mch), Nationalrat Dr. Odinga (Zürich - Küsnacht),
lau« (Safenwil), Nationalrat Joß (Bern), Maire (Chaux-
Monds). Dr. Böppli (Zürich), Kopp (Veoey) und
vwzenegger (St. Gallen).

Abb. 10. Hydrantanschluß.

Einen Erfolg haben die Eternitröhren kürzlich auch
dadurch errungen, daß das englische Wohlfahrtsmini-
sterium, als Subventionsbehörde für Wasserleitungen,
die Verwendung von Eternitröhren zu Hydranten-Lei-
tungen, nach mehrmonatlichen Versuchen bewilligt hat.

Leicht verständlich ist, daß die Eternttröhren sich ihres
geringen Gewichtes, ihrer leichten Verlegbarkett und an-
derer Vorzüge wegen besonders auch für Waflerversor-
gungen in Gebirgsgegenden eignen. So ist z. B. die im
September 1929 in Betrieb gekommene, zirka 830 m
lange Quellzuleitung der Wasserversorgung von S aas - Fee
ganz in Eternit-Druckröhren ausgeführt worden und hat
bisher zu keinerlei Reklamationen Veranlassung gegeben.
Die Verlegung war daselbst recht schwierig, weist doch
das Terrain mit zirka 250 m Niveau-Differenz Nei-
gungen bis über 100 »/o auf, wobei der Boden zudem
teilweise aus Steingeröll besteht. Im Hinblick auf diese
bereits gezeitigten Erfolge darf den Eterntt-Druckröhren
eine bedeutende Zukunft vorausgesagt werden.
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nennen, »er bte eingeführte «Prüfung beßanben hat, unb
nur ber barf Sehrlinge auSbilben, ber baS 2Reißer«
Zeugnis beßfct unb bamit ben 93efähigung8na«h»etS
erbringt. ©et ©dfjufc beS 3TéeiftertitelS unb bie

babutch bebtngte Säefchränfung ber 93etuf8auSbilbung ftnb
wichtige SRomente, »eiche bte fcfjroelzerifehen 33erufSoer.
bänbe neranlaffen »erben, mit allem «Raäjbrudt bie Sin
führung ber äRetßerprüfungen p förbetn, unb eine
SRethe oon 93erbänben hat Söorberettungen hteju fd^on
getroffen. @8 ift oorgefehen, baß in ben SReißetprüfungS
Kommißionen auch ^Delegierte be§ 93unbe8rateS mit»irten
müffen. ©te beseitigen ©efchäftSlnhaber müffen îetne
SWetfterprüfung ablegen, fönnen ße aber auS freiem
9BiHen beftehen. 3n ber SRetßerprüfung »irb bie 3Hit=

»itlung ber Kantone bahlnfaàen; etne ©rennung wirb
hier nur nach ©pradjgebteten gesehen Eönnen.

SlnberS oerhält ßdj bte Sadfje bei ben Sehr lin g 8=

Prüfungen, bie mit Ausnähme ber Kantone ©olothurn
unb beiber SippenjeH burd&gehenb tantonat geregelt ftnb ;
eS beftehen überall bejügliche ©efefce, »eiche bte Sehr«
lingSprüfungen obligatorifch etHären, ©le «Prüfungen
aber ftnb non Kanton p Kanton oerfdjleben organifiert
in 95epg auf bte «ßrfifungSjeit, bte tec^nifd^e 93eran=

lagung ber «Prüfung, bie Slnforberungen an bie Sehrlinge
uf». ^ier foHte etne geroiffe einheitliche Siegelung für
bte gefamte ©dfjroetz angeftrebt »erben, unb eS muß
bafür geforgt »erben, baß bte moralifche töebeutung ber
«Prüfung unb beS $rüfungSauSroetfeS tn ber DßentltdhEeit
roächß. ©aS S3erbanbSbu<h ber 93ädfermeißer j. 95.

beßtjt heute fdfjon pfolge ber ftraffen Drbnung tn ber
93eruf8organifation ber SöädCer biefe 2Bidhtigfeit, bie allen
fPrüfungSauSroeifen ber Sehrlinge pfommen foUte.

©aS 93erufSbilbungSgefefc fleht oor, baß bte f<h»eije«
rifchen 95eruf8oerbänbe auch bte SehrlingSprü«
futtgen für fié oornebmen Eönnen, unb ei »irb Ife
bei ben Kantonen ein ge»iffer Slbbau nöttg werben, ber
faum ohne gewiffe Slelbungen nor fleh gehen »irb. ©te
93erufioetbänbe werben fünftig bte ©jperten wählen unb
bte «Prüfungen organißeren; ihre ffiurchführung »irb
wohl am beßen fantonal ober regional je nadh ben 93e«

rufen unb ben Sanbeigegenben erfolgen. SBo nur wenige
Sehrlinge in 93etufen auigebilbet werben, »irb eine jwect«
mäßige 3enfraltfaiion ber «Prüfung ftattfinben. ©in
SteglementSentrourf für bie SehrtlngSprüfungen iß
non «Rationalrat ©dfjirmer oerfaßt »orben. ©te fdh»et<
zerifdfjen 93erufioerbänbe werben ßdh bei ber SluffteUung
foldher über biete fragen einig »erben müßen; über bte

tedfjntfdhe Drganifation, bte ©auer ber «Prüfung, bai
«Prfifungiprogramm, bie tecßnifchen Slnforberungen an
bie Sehrtinge uf». ; etne ^Begleitung an bie ©{perten iß
notroenbig unb bie Stnorbnung obligatorifdher fdfjroeize.
rifdher ©jpertenEonferenzen in regelmäßigen 3®'=
feßenräumen pr Qnßruftton unb SluSfpradfje iß unum«
gängltcß. ®a§ SehrltngSprüfungSreglement »irb audh
ben SltbeitnehmerDetbänben oorgelegt werben
müßen, bie ßdj an ben «Prüfungen mitbeteiligen »erben.

Asphaltlack, Eäsenlack
Ebol (Isolieranstrieh für Betont

Schiffskitt, Jutestricke
roh und geteert [556 S

E. BECK, PIETERLEN
Dachpappen- und Teerproduktefabrik.

®a8 nur p begrüßen iß. ffienn btefe SRitbeteiligm,»
ber Slrbeiterorganifationen an ben Sehrlingëprûfwtoen
»irb eine ber wenigen ©elegenheiten feto, mit ihnen

Phlung p nehmen, ohne baß ein Streit hiep «Beton,

laßung gibt, fonbern ein ©eblet, an welchem beibe Seile

gleiches gntereße beßßen. SluS biefer 3»fammen.
arbeit erwartet ber ^Referent geroiße oorteilhafte golgen.

Stach ber ©enehmigung ber bezüglichen Sfteglemente

ber 93eruf8oerbänbe burdj ben 93unbeSrat gehen bie

Prüfungen oon ben Kantonen an btefe SSerbänbe übet.

Sludh h^t beßeht für bie 93erbänbe Eetne «PßidEjt pt
Übernahme, fonbern ein Stecht, ©te Kantone haben bann

bte auf ihrem ©ebtet auSgebilbeten SehrÖnge jeroellett
ben 93erufSoetbänben namhaft p machen, ber ihre «jfrü.

fung o eranlaßt, »äljrenb ber Kanton wie bisher bie

SluSroeife abgibt.
©te Eantonalen ©eroerbeoerbänbe unb ihre

©eEretariate »erben bie ginger bilben für bteÇanb
beS 93erufSoerbanbeS unb ße werben ben 9? er lehr ju
übernehmen haben jwifdhen ben fdhwetserifdjjen SSer«

bänben unb ben fantonalen 93ehörben. ©te 3u>

fammenarbeit ber gewerblichen ©eEretariate mit ben SBe>

tufSoerbänben »irb neue unb nütjllche Aufgaben mit fldj
bringen.

©aS ©efefc oerpßidhtet bte Kantone auch pr ®tnffih>

rung ber ^^ife^enprüfungen, bte heute fchon ba

unb bort beßehen, unb bei neu abgefdhtoffenen ßeßroer«

hältniffen 2Bertßattinfpeltionen oorjunehmen, bte

natürlich burdh gacEjleute zu erfolgen haben. Sludh

hter »irb eS ber 3ufammenarbeit ber ïantonalen SSmtS*

ßeüen unb ber fantonalen gewerblichen Drganifationen
bebürfen. ©te »erben bte 3®ifthetiprüfungen organi«

ßeren unb btefe Eönnen an ©teile ber 9BerfßatttnfpeEtionen
treten, ©te 3®if«henptüfuttgen ßchetn ben Sehrling oor

unfruchtbaren Sehroerhältntßen, oor unnüfcet ßeitoer«

jdjroenbung unb falfcher ©tnßeüung z« einem SBeruf,

93ei ©ntßehung neuer 95eruf8z»etge (Slutomechanifer ic.)

herrfchte ßetS einige 3ah^e Slnarchie, bis ßch geroiffe

Siegelungen unb etne Drbnung herauSfdfjälten ; unter

bem neuen ©efeß »irb oon Slnfang an z«m Stechten

gefehen »erben Eönnen. ©enn eS ßnb immer bie gleiten
Seute, bte etnem begegnen bei ber ©djjmuhlonturrenz, bei

Slachiaßbegehren unb auch fehleren Sehrling?'

auSbilbung.
©olange bie fchweizerifdfjen 95erufSoerbänbe bie Stuf'

gäbe ber SehrlingSprüfungen nicht übernehmen unb

burdhführen, nerbletbt bte Drganifation ben Kantonen,

©Ine Überleitung an bie töerbänbe wirb erß im Saufe

ber gahre erfolgen; für einzelne 93erufSarten »irb baS

«PrüfungSroefen immer bei ben Kantonen oerbleiben.

»irb bte 3«fammenarbeit z®ifdfjen 95ehörben unb Eon.

tonalen ©eroerbeoerbänben rote fchon bisher üblich ßtn;

fo baß ßdh hter nidht otel änbern »irb.
©ine wettere wichtige Slufgabe, an ber bie fantonalen

©erbänbe mitzuwixfen haben »erben, bilbet bte the"'

retifdfje unb tedhnifdhe SluSbilbung ber Seht'

linge in ben ©eroetbefdEjulen, bie immer nteßr pt
SerufSfdhuIe »erben muß, bte einzig gute @tf#
Zeitigt. ©aS ©efeh fchreibt benn auch ben Kantonen

oor, baß ße foroeit mögltch ben Unterricht nach Setufen

Zu erteilen haben ; bte Drganifation beS Unterrichte? 't*

für bte Kantone obligatorifch- SSährenb btefe ©rennunfl

nach 93erufen tn ben ©täbten unb ihrer Umgebung letro'et

»irb gefchehen fönnen, »erben ßdh in länblidhen Set'

hältniffen geroiße ©dhroierigfetten ergeben, ©iet
Sehrpläne aufgeße® »erben müßen, unb auf WF
©ebtete »erben bie fantonalen ©eroerbeoetbänbe roejew

lieh mitzuarbeiten haben, »eil ße bte 93erhältntße tn jeo«

Beziehung beßer überfdhauen als bie fdhroeizetiwf! ® '

rufSoerbänbe. ©le Drganifation beS geroerblic?
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nennen, wer die eingeführte Prüfung bestanden hat, und
nur der darf Lehrlinge ausbilden, der das Meister-
zeugnis besitzt und damit den Befähigungsnachweis
erbringt. Der Schutz des Meistertitels und die

dadurch bedingte Beschränkung der Berufsausbildung sind
wichtige Momente, welche die schweizerischen Berufsver-
bände veranlassen werden, mit allem Nachdruck die Ein
führung der Meisterprüfungen zu fördern, und eine
Reihe von Verbänden hat Vorbereitungen hiezu schon
getroffen. Es ist vorgesehen, daß in den Meisterprüfungs
Kommissionen auch Delegierte des Bundesrates mitwirken
müssen. Die derzeitigen Geschäftsinhaber müssen keine

Meisterprüfung ablegen, können sie aber aus freiem
Willen bestehen. In der Meisterprüfung wird die Mit-
Wirkung der Kantone dahinfallen; eine Trennung wird
hier nur nach Sprachgebteten geschehen können.

Anders verhält sich die Sache bei den Lehrlings-
Prüfungen, die mit Ausnahme der Kantone Solothurn
und beider Appenzell durchgehend kantonal geregelt sind;
es bestehen überall bezügliche Gesetze, welche die Lehr-
lingsprüfungen obligatorisch erklären. Die Prüfungen
aber sind von Kanton zu Kanton verschieden organisiert
in Bezug auf die Prüfungszeit, die technische Veran-
lagung der Prüfung, die Anforderungen an die Lehrlinge
usw. Hier sollte eine gewisse einheitliche Regelung für
die gesamte Schweiz angestrebt werden, und es muß
dafür gesorgt werden, daß die moralische Bedeutung der
Prüfung und des Prüfungsausweises in der Öffentlichkeit
wächst. Das Verbandsbuch der Bäckermeister z. B.
befitzt heute schon zufolge der straffen Ordnung in der
Berufsorganisation der Bäcker diese Wichtigkett, die allen
Prüfungsausweisen der Lehrlinge zukommen sollte.

Das Berufsbildungsgesetz sieht vor, daß die schwetze-
rischen Berufsverbände auch die Lehrlingsprü-
fangen für sich vornebmen können, und es wird hier
bei den Kantonen ein gewisser Abbau nötig werden, der
kaum ohne gewisse Retbungen vor sich gehen wird. Die
Berufsverbände werden künftig die Experten wählen und
die Prüfungen organisieren; ihre Durchführung wird
wohl am besten kantonal oder regional je nach den Be>

rufen und den Landesgegenden erfolgen. Wo nur wenige
Lehrlinge in Berufen ausgebildet werden, wird eine zweck-
mäßige Zentralisation der Prüfung stattfinden. Ein
Reglementsentwurf für die Lehrlingsprüfungen ist
von Nationalrat Schirmer verfaßt worden. Die schwet-
zerischen Berufsoerbände werden sich bei der Aufstellung
solcher über viele Fragen einig werden müssen; über die
technische Organisation, die Dauer der Prüfung, das
Prüfungsprogramm, die technischen Anforderungen an
die Lehrlinge usw. ; eine Wegleitung an die Experten ist
notwendig und die Anordnung obligatorischer schweize-
rischer Expertenkonferenzen in regelmäßigen Zwi-
schenräumen zur Instruktion und Aussprache ist unum-
gänzlich. Das Lehrltngsprüfungsreglement wird auch
den Arbeitnehmerverbänden vorgelegt werden
müssen, die sich an den Prüfungen witbeteiligen werden.
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was nur zu begrüßen ist. Denn diese Mitbeteiligt
der Arbeiterorganisationen an den Lehrlingsprüfmigeo
wird eine der wenigen Gelegenheiten sein, mit ihnen

Fühlung zu nehmen, ohne daß ein Streit hiezu Veran.
lafsung gibt, sondern ein Gebiet, an welchem beide Teile
gleiches Interesse besitzen. Aus dieser Zusammen-
arbeit erwartet der Referent gewisse vorteilhafte Folgen.

Nach der Genehmigung der bezüglichen Reglement«
der Berufsverbände durch den Bundesrat gehen die

Prüfungen von den Kantonen an diese Verbände über.

Auch hier besteht für die Verbände keine Pflicht znr
Übernahme, sondern ein Recht. Die Kantone haben dann

die auf ihrem Gebiet ausgebildeten Lehrlinge jeweilen
den Berufsverbänden namhaft zu machen, der ihre Prü-
fung veranlaßt, während der Kanton wie bisher die

Ausweise abgibt.
Die kantonalen Gewerbeverbände und ihre

Sekretariate werden die Finger bilden für die Hand
des Berufsverbandes und sie werden den Verkehr zu

übernehmen haben zwischen den schweizerischen Ver-
bänden und den kantonalen Behörden. Die Zu-

sammenarbeit der gewerblichen Sekretariate mit den Be-

rufsverbänden wird neue und nützliche Aufgaben mit sich

bringen.
Das Gesetz verpflichtet die Kantone auch zur Einfüh-

rung der Zwischenprüfungen, die heute schon da

und dort bestehen, und bei neu abgeschlossenen Lehrver-

hältnisfen Werkstattinspektionen vorzunehmen, die

natürlich durch Fachleute zu erfolgen haben. Auch

hier wird es der Zusammenarbeit der kantonalen Amts-

stellen und der kantonalen gewerblichen Organisationen
bedürfen. Sie werden die Zwischenprüfungen organi-

sieren und diese können an Stelle der Werkstatttnspektionen
treten. Die Zwischenprüfungen sichern den Lehrling vor

unfruchtbaren Lehrverhältntffen, vor unnützer Zeitver-

schwendung und falscher Einstellung zu einem Beruf.

Bei Entstehung neuer Berufszweige (Automechaniker u.)

herrschte stets einige Jahre Anarchie, bis sich gewisse

Regelungen und eine Ordnung herausschälten; unter

dem neuen Gesetz wird von Anfang an zum Rechten

gesehen werden können. Denn es sind immer die gleichen

Leute, die einem begegnen bei der Schmutzkonkurrenz, bei

Nachlaßbegehren und auch bei der schlechten Lehrlings-

ausbildung.
Solange die schweizerischen Berufsverbände die Auf-

gäbe der Lehrlingsprüfungen nicht übernehmen und

durchführen, verbleibt die Organisation den Kantonen.

Eine Überleitung an die Verbände wird erst im Laufe

der Jahre erfolgen; für einzelne Berufsarten wird das

Prüfungswesen immer bei den Kantonen verbleiben. Da

wird die Zusammenarbeit zwischen Behörden und kan-

tonalen Gewerbeverbänden wie schon bisher üblich sein;

so daß sich hier nicht viel ändern wird.
Eine wettere wichtige Aufgabe, an der die kantonalen

Verbände mitzuwirken haben werden, bildet die theo-

retische und technische Ausbildung der Lehr-

linge in den Gewerbeschulen, die immer mehr M
Berufsschule werden muß. die einzig gute Erfolge

zeitigt. Das Gesetz schreibt denn auch den Kantonen

vor, daß sie soweit möglich den Unterricht nach Berufen

zu erteilen haben; die Organisation des Unterrichtes

für die Kantone obligatorisch. Während diese Trennung

nach Berufen in den Städten und ihrer Umgebung letchln

wird geschehen können, werden sich in ländlichen Ber-

hältnisfen gewisse Schwierigkeiten ergeben. Hier werden

Lehrpläne aufgestellt werden müssen, und auf dufw

Gebtete werden die kantonalen Gewerbeoerbände wesen--

lich mitzuarbeiten haben, weil sie die Verhältnisse in M
Beziehung besser überschauen als die schweizerischen

rufsverbände. Die Organisation des gewerblich
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@djulroefenS mirb eine ber Hauptaufgaben fein, bie
butcf) baS neue ©efefc ben Kantonen unb gewerblichen
Drganifationen enfteht.

®aë Berufëbilbungëgefeg mirb bie SBtïufe roieber
wie sur Blütejeit ber fünfte ju georbneten unb
teilßjctfe gebunbenen SBirtfchaftSformen umgeftaiten. Aber
Me Berufëoetbânbe bürfen nicht in eine ä^ntic^e ©tfiar
rung oetfaHen, an ber bie günfte jugrunbe gingen. ©er
SJerufSoerbanb barf fid} nid^t abfliegen, et mug ben
Jia^iüuc^ä tn allen Seilen förbern unb fetner guten
äluSbilbung alle gürforge angebeiben laffen. ©er Be=
tufSoerbanb mug baë ©amenforn legen für bie ©aimicf
lung ber fünftigen ©enerationen unb bamit bie ©runb-
lagen fdfjaffen für bie ©çiftenjbeblngungen beS ^attbroerES.

®te Ausführungen beë hetoorragenben 3iebner§ rour^
ben non ißräfibent ©trägll nerbanft. In ber
©iëfuffion gab Blattmann>2BäbenSroi[ feiner greube
giuëbrudE am guftanbefommen biefeS ©efefceS, baë einen
Sieg ber 9Jla<ht beë freien Bürgers gegenüber ber ßflacht
be§ ©taateë barfteDt. Bogharb>©übenborf wünfdhte.
bafj In ber BoßpgSoerorbnung bie SJtöglfchEelt geboten
werben fönnte, ben 3Jieiftertitel moraltfrfj unwürbigen
SUleiftem wteber ju entheben, unb ©efretär Saur oon
ber öürdjer Bolfëmirtfdjaftëbireftion bebauerte, baß bem
Santone baë ißrüfungSwefen prn Seil entzogen merbe,
fptach aber pgleitf) bie Hoffnung au§, bag' burcf) bie
gufammenarbeit p>if«hen Kanton unb ben 40 Berufs-
oerbänben feine ©efjmlerigfetten entgehen möchten. ©er
Santon 8ütidj bat bisher jährltdj für SehrlingSprüfungen
100,000 gr. ausgelegt; auch fünftig mirb ber Kanton
alles baran fefcen pm SEBoble beS ©emerbeftanbeS. Kam
tonSrat Slltborfer unb ©r. B ö p p I i äußerten geh
gleldjjfaßs in anerfennenber Sßßelfe über bie neuen @r
rungenfdbaften, unb festerer roünfdhte, bag bet Kanton
Süridj feine Aufroenbungen auf bem ©ebtet ber Seßr^
lingSfürforge oermebren roetbe; ein 93?echantfer Sugerte
F«b fcljtieglicb nodb Sabin, es möchte bafür geforgt roer=
ben, bag in Berufen, mo noch feine Organisationen be-
fieben, foltbe nunmehr tn§ Seben gerufen merben.

îlacf) einem ©chlugroort beS Referenten fonnte bie
aujjerorbeniHdh InftruEtioe Sagung beS jürcherifchen ©e-
ttierbeoerbanbeS gefehloffen merben. @r bemerlte barin,
bajj ber ©ntjug be§ RleifiertitelS auf ©runb mora^
lifter Beurteilung ©chwlerigfetten begegnen raerbe, bag
burd) bis BoIljugSoerorbnungen bie Beftimmungen
beS ©efe^eS roeber etnfdbränfenb nodb meitergebenb ge=
ändert merben fönnen, unb bag audi) in Anlembe*
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rufen eine ikhtlingspcufang Ourctj öte BerufSoerbänbe
roerbe erfolgen fönnen. Auf ©runb beS ©efefceë roer»
ben Berufe, bie nodb ïetne Drganifationen beftfcen,
foldbe aufbauen fönnen. Auf ber ganzen Stute mirb bie

pufammenarbett jroifdjen ©taat unbDrgani*
fationen notroenbig fein; babei mirb auch allgemein
p berüdfichtigen fein, bag bie fokale gcage ftch nicht
auf bie Arbeitnehmer aßein befdfjranft, fonbern bag auch
für ben felbftänbigen Hanbroetfer unb ©emerbetretben«
ben eine fojiale grage befteht.

° Sötasftfceridrte*
Holifieridht aus Hahlen (©laruë). (Korr.) Am

18. Dftober fanb tn H^len bie gemeinberätli^e Haupt-
holjgant fiait, welche fehr gut befudht mar. günf
Hauptholjteile, aße ftehenb im iftaucheggroälbll, gahtnew
ttefe unb Sobelegglt mürben auf bie ©ant gebracht,
©iefe Seile erhielten eine Sotalfumme oon gr. 6200.
Dualitafio unb quantitaiio bürfte baS Hols feßr gut aus*
faßen, unb eS ift p hoffen, bag bie SranSportoerhält=
niffe ebenfo feien, bamit ben Holjern für ihre fd^roere
Arbeit boch etn rechter Saglohn bleibe, ©aneben mürbe
unter ben Bürgern noch eine Anjahl Heine Seile oer=
gantet, bie aße Abfah fanben.

Coiettiafei
f ©éfar Dlapctti, alt BaumeiPee in SBeggiS (Sujern),

fiarb am 18. Dftober im Alter oon 61 gabren.
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Schulwesens wird eine der Hauptaufgaben sein, die
durch das neue Gesetz den Kantonen und gewerblichen
Organisationen ensteht.

Das Berufsbildungsgesetz wird die Berufe wieder
wie zur Blütezeit der Zünfte zu geordneten und
teilweise gebundenen Wirtschaftsformen umgestalten. Aber
die Berufsoerbände dürfen nicht in eine ähnliche Erstar
rung verfallen, an der die Zünfte zugrunde gingen. Der
Berufsoerband darf sich nicht abschließen, er muß den
Nachwuchs in allen Teilen fördern und seiner guten
Ausbildung alle Fürsorge angedeihen lassen. Der Be-
rufsverband muß das Samenkorn legen für die Eatwick
lung der künftigen Generationen und damit die Grund-
lagen schaffen für die Existenzbedingungen des Handwerks.

Die Ausführungen des hervorragenden Redners wur
den von Präsident Sträßlt herzlich verdankt. An der
Diskussion gab Blattmann. Wädenswil seiner Freude
Ausdruck am Zustandekommen dieses Gesetzes, das einen
Steg der Macht des freien Bürgers gegenüber der Macht
des Staates darstellt. Boß hard-Dübendorf wünschte,
daß in der Vollzugsoerordnung die Möglichkeit geboten
werden könnte, den Meistertitel moralisch unwürdigen
Meistern wieder zu entziehen, und Sekretär Baur von
der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion bedauerte, daß dem
Kantone das Prüfungswesen zum Teil entzogen werde,
sprach aber zugleich die Hoffnung aus, daß durch die
Zusammenarbeit zwischen Kanton und den 40 Berufs-
verbänden keine Schwierigkeiten entstehen möchten. Der
Kanton Zürich hat bisher jährlich für Lehrlingsprüfungen
M.000 Fr. ausgelegt; auch künftig wird der Kanton
alles daran setzen zum Wohle des Gewerbestandes. Kan-
tonsrat Altdorfer und Dr. Böppli äußerten sich
gleichfalls in anerkennender Weise über die neuen Er
rungenschaften. und letzterer wünschte, daß der Kanton
Zürich seine Aufwendungen auf dem Gebiet der Lehr-
lingssürsorge vermehren werde; ein Mechaniker äußerte
sich schließlich noch dahin, es möchte dafür gesorgt wer-
den, daß in Berufen, wo noch keine Organisationen be-
stehen, solche nunmehr ins Leben gerufen werden.

Nach einem Schlußwort des Referenten konnte die
außerordentlich instruktive Tagung des zürcherischen Ge-
werbevsrbcmdes geschloffen werden. Er bemerkte darin,
daß der Entzug des Meistertitels auf Grund mora
lischer Beurteilung Schwierigkeiten begegnen werde, daß
durch die Vollzugsverordnungen die Bestimmungen
des Gesetzes weder einschränkend noch wettergehend ge-
ändert werden können, und daß auch in Anlernbe-
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rufen eine Lehrlingsprüfung durch die Berufsoerbände
werde erfolgen können. Auf Grund des Gesetzes wer-
den Berufe, die noch keine Organisationen besitzen,
solche aufbauen können. Auf der ganzen Linie wird die
Zusammenarbeit zwischen Staat undOrgani-
sationen notwendig sein; dabei wird auch allgemein
zu berücksichtigen sein, daß die soziale Frage sich nicht
auf die Arbeitnehmer allein beschränkt, sondern daß auch
sür den selbständigen Handwerker und Gewerbetretben-
den eine soziale Frage besteht.

Holz ° Marktberichte.
Holzbericht aus Haslen (Glarus). (Korr.) Am

18. Oktober fand in Haslen die gemeinderätliche Haupt-
holz g ant statt, welche sehr gut besucht war. Fünf
Hauptholzteile, alle stehend im Raucheggwäldli, Fahrnen-
tiefe und Tobeleggli wurden auf die Gant gebracht.
Diese Teile erzielten eine Totalsumme von Fr. 6200.
Qualitativ und quantitativ dürfte das Holz sehr gut aus-
fallen, und es ist zu hoffen, daß die Transportverhält-
ntsse ebenso seien, damit den Holzern für ihr« schwere
Arbeit doch ein rechter Taglohn bleibe. Daneben wurde
unter den Bürgern noch eine Anzahl kleine Teile ver-
gantet, die alle Absatz fanden.

Totenwfel
P Cösar Ropelli, alt Baumeister in Weggis (Luzern),

starb am 18 Oktober im Alter von 61 Jakren.


	Die Aufgaben der gewerblichen Organisationen aus dem Berufsbildungsgesetz

